
Beschlussprotokoll über die Sitzung des Kreistags am 19.07.2024

Vorsitzender: Landrat Wolff

Schriftführerin: Frau Schmid

- Öffentlich -

TOP 1
Eröffnung und Begrüßung

TOP 2
Aktuelles aus dem ALB FILS KLINIKUM

Der Kreistag nimmt von den aktuellen Informationen aus dem ALB FILS KLINIKUM
Kenntnis.

TOP 3
ALB FILS KLINIKUM GmbH - Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023
Vorlage: 2024/136

Der Kreistag fasst bei zwei Enthaltungen einstimmig folgende

Beschlüsse:

1. Der Kreistag beschließt und weist den Vertreter des Landkreises Göppingen an, in
der Gesellschafterversammlung der ALB FILS KLINIKUM GmbH (AFK GmbH) wie
folgt abzustimmen:

a. Dem Jahresabschluss der AFK GmbH für das Geschäftsjahr 2023 wird
zugestimmt.

b. aus der zweckgebundenen Rücklage 5.772.945,03 Euro zur
Neutralisierung der Abschreibungen auf mit Mitteln des
Gesellschafters finanziertes Anlagevermögen zu entnehmen,

c. Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 der AFK GmbH wird mit
einem Bilanzverlust in Höhe von -16.501.837,88 Euro festgestellt.
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2. Der Kreistag beschließt, den Bilanzverlust in Höhe von -16.501.837,88 Euro durch
den Landkreis Göppingen auszugleichen.

TOP 4
ALB FILS KLINIKUM GmbH - Entlastung der Geschäftsführung und des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
Vorlage: 2024/137

Der Kreistag fasst in getrennter Abstimmung folgende

Beschlüsse:

1. Der Kreistag beschließt bei zwei Enthaltung mit 40 Ja-Stimmen und zwei Nein-
Stimmen mehrheitlich und weist den Vertreter des Landkreises Göppingen an, in
der Gesellschafterversammlung der ALB FILS KLINIKUM GmbH, der Entlastung
der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023 zuzustimmen.

2. Der Kreistag beschließt einstimmig und weist den Vertreter des Landkreises
Göppingen an, in der Gesellschafterversammlung der ALB FILS KLINIKUM
GmbH, der Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
zuzustimmen.

TOP 5
ALB FILS KLINIKUM GmbH - Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für
das Geschäftsjahr 2024
Vorlage: 2024/138

Der Kreistag fasst einstimmig folgenden

Beschluss:

Der Kreistag beschließt und weist den Vertreter des Landkreises Göppingen in der
Gesellschafterversammlung an, die „BW Partner“ Bauer Schätz Hasenclever
Partnerschaft mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, mit
Wirtschaftsprüfer Herrn Henkel, Sitz in Stuttgart, zum Abschlussprüfer des
Jahresabschlusses 2024 der ALB FILS KLINIKUM GmbH zu bestellen
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TOP 6
Kreisbaugesellschaft mbH Filstal - Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023
Vorlage: 2024/134

Der Kreistag fasst einvernehmlich pauschal folgende

Beschlüsse:

Der Kreistag weist den Vertreter des Landkreises Göppingen an, in der
Gesellschafterversammlung der Kreisbaugesellschaft mbH Filstal wie folgt
abzustimmen:

1. Dem Jahresabschluss der Kreisbaugesellschaft mbH Filstal für das Geschäftsjahr
2023 wird zugestimmt.

2. Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 der Kreisbaugesellschaft mbH Filstal wird mit
einem Jahresüberschuss in Höhe von 849.147,69 Euro festgestellt.

TOP 7
Kreisbaugesellschaft mbH Filstal - Entlastung der Geschäftsführung und des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
Vorlage: 2024/135

Der Kreistag fasst einstimmig folgenden

Beschluss:

Der Kreistag weist den Vertreter des Landkreises Göppingen an, in der
Gesellschafterversammlung der Kreisbaugesellschaft mbH Filstal, der Entlastung der
Geschäftsführung und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 zuzustimmen

TOP 8
Jahresabschluss 2023 des Abfallwirtschaftsbetriebs
Vorlage: 2024/130

Auf Empfehlung des Ausschusses für Umwelt und Verkehr fasst der Kreistag
einvernehmlich pauschal folgenden

Beschluss:

Der Kreistag stimmt dem Jahresabschluss 2023 und den gebührenrechtlichen
Ergebnissen 2023 im Hausmüll- und Direktanliefererbereich zu.
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TOP 9
Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht 2023 des Landkreises Göppingen
Vorlage: 2024/141

Der Kreistag fasst auf Empfehlung des Verwaltungsausschusses einvernehmlich
pauschal folgende

Beschlüsse:

1. Der Kreistag stimmt dem Jahresabschluss 2023 mit Anhang und
Rechenschaftsbericht des Landkreises Göppingen zu und stellt diesen nach erfolgter
Prüfung gemäß § 110 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) fest.

2. Der Kreistag stimmt den dargestellten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen
und Auszahlungen gemäß Zuständigkeitsordnung (Gesamtergebnisrechnung Kapitel
5.1 Seite 80 ff., Gesamtfinanzrechnung Kapitel 5.2 Seite 113 ff. sowie Kenntnisnahme
der erheblichen Budgetabweichungen in Kapitel 3.5 Seite 29 ff.) zu.

TOP 10
Feststellung von Hinderungsgründen bei den am 9. Juni 2024 in den Kreistag
gewählten Personen (§ 24 LKrO)
Vorlage: 2024/124

Der Kreistag fasst bei einer Enthaltung einstimmig folgenden

Beschlüsse:

1. Der Kreistag stellt fest, dass bei dem am 9. Juni 2024 in den Kreistag gewählten
Moritz Casimir Franz-Gerstein (GRÜNE) ein Hinderungsgrund nach § 24 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 a) Landkreisordnung (LKrO) vorliegt und der Gewählte nicht in den neuen
Kreistag einziehen kann.

2. Der Kreistag stellt fest, dass für die Ersatzperson Elisa Deppert (GRÜNE) kein
Hinderungsgrund nach § 24 Abs. 1 LKrO vorliegt.

3. Der Kreistag stellt fest, dass bei allen übrigen gewählten Mitgliedern des Kreistags
(Anlage) keine Hinderungsgründe für den Eintritt in den Kreistag vorliegen

TOP 11
Verschiedenes

./.


